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Kurztitel 
 
Erwerb von weiteren Geschäftsanteilen an der Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - 
marego durch die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Die Gesellschaftervertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Magdeburger 
Verkehrsbetriebe GmbH werden angewiesen, dem Erwerb von weiteren 0,56 % (140 EUR) der 
Anteile an der Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH – marego durch die Magdeburger 
Verkehrsbetriebe GmbH rückwirkend zum 01.01.2012 zuzustimmen. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Organisationseinheit   Pflichtaufgabe x ja  nein 
 
Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
   ja, Nr.   nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

  JA  NEIN x 
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:   

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
gesamt:         
20...         
für         
20...         
20...         
20...         
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
Zugang Abgang 

20…           
 
federführender  
Bereich II/01 

Sachbearbeiter 
Frau Kliebe 

Unterschrift  
Herr Koch 

 
Verantwortlicher 
Beigeordneter II 

                                                    i.V. Hr. Dr. Hartung 
Unterschrift     Herr Zimmermann 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle 30.06.2012 
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Begründung: 
 
Im Dezember 2010 wurde die Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH – marego mit einem 
Stammkapital von 25.000,00 EUR gegründet. Sieben regionale Verkehrsunternehmen sowie die 
Deutsche Regio Aktiengesellschaft übernahmen als Gesellschafter Geschäftsanteile. Die 
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH (MVB) hält 39,34 % (9.836,00 EUR) der Geschäftsanteile 
der Verbundgesellschaft.   
 
Die Verkehrsgesellschaft Südharz mbH hat ihre Beteiligung an der Magdeburger Verkehrsverbund 
GmbH - marego fristgerecht zum 31.12.2011 gekündigt.  
 
Die Geschäftsanteile der Verkehrsgesellschaft Südharz mbH sollen rückwirkend zum 01.01.2012 
von den Gesellschaftern des Verkehrsverbundes gemäß § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages 
erworben werden (Inanspruchnahme des Vorkaufsrechtes). Hierbei soll gemäß § 4 Abs. 5 des 
Gesellschaftsvertrages berücksichtigt werden, dass die Gesellschafter „in dem Umfang und in dem 
Verhältnis zueinander am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt sind, wie sie Verkehrsleistungen 
unter Anwendung des Verbundtarifs marego im Verbundgebiet erbringen. Bemessungsgrundlage 
sind die Einnahmen aus diesen Verkehrsleistungen.“ 
 
Nach Berechnung der neuen Anteile am Stammkapital erhöht sich der Anteil am Stammkapital der 
Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH (25.000,00 EUR) für die MVB von 9.836,00 EUR 
auf 9.976,00 EUR, also um 140,00 EUR. 
 
Der Aufsichtsrat der MVB hat im Umlaufverfahren den Erwerb der Anteile einstimmig beschlossen 
(siehe Anlage). 
 
In der Gesellschafterversammlung der Verbundgesellschaft am 01.09.2011 wurde der 
Wirtschaftsplan 2012 beschlossen. Die aufgrund des Ausscheidens der Verkehrsgesellschaft 
Südharz mbH resultierenden geringeren Umsatzerlöse konnten kostenseitig u.a. durch die  
deutliche Reduzierung des Marketingbudgets aufgefangen werden. Nach dem derzeit gültigen 
Anteil der MVB zur Finanzierung der Verbundgesellschaft (Kostenaufteilungsverfahren: 30% nach 
Kopfanteilen und 70 % nach alteinnahmebasiertem Aufteilungsschlüssel) liegt die finanzielle 
Belastung für die MVB/Landeshauptstadt in den Jahren 2012-2015 unter den in der 
Wirtschaftsplanung der MVB und im Haushaltsplan der Landeshauptstadt berücksichtigten Werten. 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Unterlagen Umlaufbeschluss des Aufsichtsrates der MVB 
 
 




